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welche Praktika und welche Teile des Examens zu absolvieren 
seien, vorgab.

d) Neustrukturierung des Lehrstoffes

Hiermit sollte dem herkömmlichen Vorlesungs- und Übungsbe
trieb, der als ein Grundübel der traditionellen Ausbildung ange
sehen wurde, begegnet werden. Zugleich galt es, Erkenntnisse 
der Lempsychologie und der Hochschuldidaktik in die Ausbildung 
einzubringen und den Lehrstoff auf die Postulate der Integration 
von Theorie und Praxis sowie der Einbeziehung sozialwissen
schaftlicher Erkenntnisse und Methoden abzustimmen.

e) Schwerpunktbildung

Die einstufige Juristenausbildung hat formal an Einheitsjuristen 
festgehalten, also eine Spezialisierung nach Berufsbildern (Ju
stiz, Verwaltung, Anwalt) vermieden. Dagegen wurde die Einfüh
rung einer an Rechtsbereichen orientierten Schwerpunktausbildung 
empfohlen, um der zur Oberflächlichkeit zwingenden Stoffülle zu 
begegnen und eine wissenschaftliche Vertiefung exemplarisch zu 
ermöglichen.

3. Die Ideen, die in das Experiment der einstufigen Juri
stenausbildung mündeten, wurden in den Modellen der einzelnen 
Bundesländer recht unterschiedlich umgesetzt. Während sich ins
besondere die drei norddeutschen Modelle in Bremen, Hamburg 
und Hannover um eine Verwirklichung der drei bereits in Loccum 
formulierten Reformanliegen (Integration von Theorie und Praxis, 
Einbeziehung der Sozialwissenschaften und Neustrukturierung des 
Lehrstoffes auch unter didaktischen Gesichtspunkten) bemühten, 
blieb es in anderen Modellen mehr nur bei Veränderungen, die 
organisatorisch durch die Zusammenfassung der Ausbildung in 
zeitlich festgelegte Universitäts- und Praxisblöcke bedingt waren.

4. Die in § 5 b DRiG geregelte Experimentierphase wurde 
mehrfach verlängert, mit der durch Gesetz vom 25. Juli 1984 
vorgenommenen Vereinheitlichung jedoch beendet. Die Entschei
dung des Gesetzgebers fiel gegen eine Übernahme der einstufigen 
Juristenausbildung. Zwar hatten noch u.a. der Deutsche Richter
bund und der Deutsche Anwaltverein einstufige Ausbildungsmo
delle vorgeschlagen; ein entsprechender Gesetzesentwurf war noch 
unter der sozial-liberalen Koalition im Bundesjustizministerium 
vorbereitet. Nach der Wende in Bonn setzte sich in der neuen kon
servativ-liberalen Regierungskoalition eine Fortsetzung der her
kömmlichen Juristenausbildung durch, die nur geringe Änderungen 
aufweist, welche am Gesamtbild der Ausbildung nichts geändert 
haben. Die Fachbereiche, die während der Experimentierphase die 
einstufige Ausbildung getragen haben und zu diesem Zweck ge
gründet worden waren, bilden spätestens seit 1984 in traditioneller 
Weise aus. Bemühungen, den durch die Regelungen des Deutschen 
Richtergesetzes und der Ländergesetze vorgegebenen Rahmen im 
Sinne der Reformziele möglichst weitgehend zu nutzen, sind in der 
Minderheit.

IV. Ansätze für eine Reform

1. Wie kommt es, daß sich die Juristenausbildung gegenüber 
allen Reformbemühungen bisher als resistent erwiesen hat? Wer die 
Ausbildung verändern will, muß sich mit dieser Frage auseinander
setzen. Die Antwort hängt sicher auch mit der Bedeutung des Pro
duktes zusammen. Der Juristenstand, genauer gesagt ein Teil von 
ihm, hat immer noch eine staatstragende Funktion, Wassermann 
spricht von einer „Funktionselite“.10 11 Das gilt selbstverständlich für 
die Mitglieder der Dritten Gewalt, die ausschließlich Volljuristen 
sind, aber auch für die Leitungspositionen der Ministerialbürokratie 
in den Ländern und im Bund. Auch in den Parlamenten sind 
viele Juristen vertreten. Die Anwaltschaft hat politisches Gewicht.
Damit wird deutlich, warum die Juristenausbildung nie ganz oder 
überwiegend in der Verantwortung der Universitäten lag; es han
delte sich immer um eine politische Angelegenheit, die damit 
durch politische Interessen und Machtverhältnisse, nicht durch das 
Interesse an wissenschaftlicher Forschung und Lehre bestimmt 
wurde. Ressortmäßig wird die Frage nicht in den Wissenschafts
ministerien, sondern in den Justizministerien unter Einflußnahme 
der Innenministerien behandelt. Die politische Dimension wird 
dadurch unterstrichen, daß sich an der aktuellen Fachdiskussion

mehrere Justizminister - aus unterschiedlichen politischen Lagern 
- beteiligen.

Auf der anderen Seite können den Universitäten zwar im Wege 
des Gesetzes Vorgaben über den Inhalt der Ausbildung gemacht 
werden; es ist aber nicht gesichert, daß die juristischen Fachbe
reiche ihr Ausbildungsverhalten darauf einstellen. In der jüngeren 
Geschichte der Juristenausbildung gibt es eine Reihe von Beispie
len dafür, daß sich die Fakultäten und auch die Prüfungsämter 
nicht immer an gesetzliche Vorgaben gehalten haben. Übersehen 
werden darf auch nicht, daß die Rahmenbedingungen, unter denen 
die Universitäten Juristen ausbilden, nicht günstig sind. Aus der 
Sicht des Staates ist Jura ein ausgesprochen billiges Studium, 
d.h., das Verhältnis von Lehrperson zu Studenten ist extrem hoch, 
die Sachmittelkosten sind vergleichsweise niedrig. Dieser Zustand 
schmälert, jedenfalls bei gleichbleibenden Bedingungen, auch die 
künftigen Möglichkeiten, die Universitätsausbildung zu verbessern.

2. Dem neuen Vorstoß zur Reform der Juristenausbildung fehlt 
der inhaltliche Schwung und die wissenschaftlich-kritische Grund
haltung, die die einstufige Juristenausbildung möglich machte. Er 
kann auch nicht für sich in Anspruch nehmen, aus der Erkenntnis 
entstanden zu sein, daß der letzte Reformversuch ein Fehlschlag 
war und die Juristenausbildung in ihrer derzeitigen Form nicht 
länger tolerabel ist. Zwar hat es, wie bereits erwähnt, nicht an 
vereinzelten Stimmen gefehlt, die deutliche Kritik geäußert ha
ben, insbesondere an der Qualität der Universitätsausbildung, am 
Prüfungssystem oder an der überlangen Dauer der Gesamtausbil
dung. Jedoch hätte diese Kritik, angesichts der Schwerfälligkeit 
der beteiligten Institutionen, sicher nicht ausgereicht, um so bald 
nach der letzten Änderung eine neue Gesetzgebungsinitiative her
beizuzwingen. Der Druck kommt von außen, und zwar aus der 
Europäischen Gemeinschaft; es droht die Konkurrenz mit Juristen 
anderer EG-Länder, die ihre Ausbildung zum Teil wesentlich früher 
absolviert haben.1 11

3. An dieser Stelle sollen nicht die einzelnen, in der bisheri
gen Diskussion vorgeschlagenen Ausbildungsmodelle beschrieben 
und verglichen oder gar ein eigenes Modell entwickelt werden. 
Ein grundsätzliches Problem jeder Juristenausbildung liegt darin, 
daß alle Reformansätze ein recht diffuses Ziel haben: das Anfor
derungsprofil ist schwer zu definieren. Man ist sich zwar einig, 
daß der moderne Jurist mehr lernen soll als die herkömmliche 
Dogmatik, aber auf die Frage, was dieses Mehr im einzelnen ist 
und wie man es ihm beibringen kann, fehlt es an klaren Antworten. 
Jedenfalls aber dürfte es notwendig sein, von den formelhaften 
Leitbegriffen „Befähigung zum Richteramt“ und „Einheitsjurist“ 
wegzukommen. Für eine Neubesinnung sollte auch die Erkenntnis 
dienen, daß sich ein Berufsstand auf Dauer keine Fehlproduktion in 
der Ausbildung leisten kann, ohne selbst Schaden zu nehmen, und 
daß der Berufsstand selbst bereits in die Schußlinie öffentlicher 
Kritik geraten ist.12

Vom Ausbildungsstoff her betrachtet ist es wichtig, daß in 
Ausbildung und Prüfung der zunehmenden Intemationalisierung 
des Rechts Rechnung getragen wird. Eine wirkliche Veränderung 
wird man aber nicht durch Hinzufügungen oder Abstriche vom 
Prüfungsstoff erreichen können, sonder nur durch eine organisa
torische Neugliederung der Ausbildung selbst. Hier wird mehr 
und mehr gefordert, das Referendarexamen als Eingangsprüfung 
für den juristischen Vorbereitungsdienst endgültig abzuschaffen; 
an seine Stelle könnten Universitätsprüfungen treten, um der 
Universität die Verantwortung für den Erfolg des von ihr ge
prägten rechtswissenschaftlichen Studiums zurückzugeben. Dazu 
dürfte es sich empfehlen, einen straffen Regelstudienablauf mit 
nur ausnahmsweisen Verlängerungsmöglichkeiten einzuführen; die 
bisher verteidigte akademische Freiheit hat nur zu sinnlos langem 
Studium und Repetitorbesuch geführt. Wie es möglich ist, im 
Vorbereitungsdienst den Aspekt der Berufsqualifizierung mehr in 
den Vordergrund zu stellen, bedarf näherer Prüfung. Hier ist z.B. zu 
überlegen, ob eine Trennung der Ausbildung für Anwaltsjuristen, 
Justizjuristen und Verwaltungsjuristen von Vorteil ist. Eines steht
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